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1 Planungsgrundlagen 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilmmünster hat in seiner Sitzung am 03.04.2018 die Auf-
stellung des Bebauungsplans "Rieder Feld" beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Fl.Nrn. 224, 224/2, 224/3, 490/6, 493, 493/2 
494, 495, 497, 497/2, 497/3, 497/5 sowie Teilflächen der Grundstücke Fl.Nrn. 224/1, 476 
(Pappelweg), 479/1, 490/3 und 525/1 (Ilmrieder Kirchweg) jeweils der Gemarkung 
Ilmmünster und wird durch folgende Grundstücke bzw. Straßen begrenzt: 
 
Nördliche Grenze: 
Grundstücke Fl.Nrn. 497/1 (Ilmrieder Kirchweg 3), 526/5 (Ilmrieder Kirchweg 8), 222/1 (Ilm-
rieder Kirchweg 4), 222/6 (Ilmrieder Kirchweg 2a), 224/4 (Ilmrieder Kirchweg 1b), 224/5 
(Ilmrieder Kirchweg 1a), 224/6 (Dummeltshausener Straße 9, 9a, 9b, 9c) und 490/5 (Tan-
nenweg 8) sowie eine Teilfläche der Fl.Nrn. 224/1 (Ilmrieder Kirchweg 1), und 490/3 (Tan-
nenweg), jeweils Gemarkung Ilmmünster 
 
Östliche Grenze: 
Grundstücke Fl.Nrn. 490/2 (Tannenweg 2a), 490/4 (Tannenweg 4), 490 (Tannenweg 6) 
und 490/5 (Tannenweg 8), sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 490/1 (Tannenweg 2), 224/1 (Ilm-
rieder Kirchweg 1), 525/1 (Ilmrieder Kirchweg), 478, 478/2 und 479/1, jeweils Gemarkung 
Ilmmünster 
 
Südliche Grenze: 
Grundstücke Fl.Nrn. 474/4 (Pappelweg 22), 474, 497/1 (Ilmrieder Kirchweg 3) sowie Teil-
flächen der Grundstücke Fl.Nrn. 476 (Pappelweg), 499 und 224/1 (Ilmrieder Kirchweg 1), 
jeweils Gemarkung Ilmmünster 
 
Westliche Grenze: 
Grundstücke Fl.Nrn. 497/1 (Ilmrieder Kirchweg 3) und 523, sowie eine Teilfläche der Fl.Nr. 
525/1 (Ilmrieder Kirchweg), jeweils Gemarkung Ilmmünster 
 
 

2 Lage im Raum   

2.1 Lage und Erschließung  

Die Gemeinde Ilmmünster liegt im südlichen Bereich des Landkreises Pfaffenhofen, im 
Südosten der Region 10 Ingolstadt, ca. 5 km südlich des Mittelzentrums Pfaffenhofen.  
 
Die Gemeinde ist über die Bundesstraße B13 an das überregionale Verkehrsnetz ange-
bunden.  
 
Die Gemeinde Ilmmünster bildet zusammen mit der Gemeinde Hettenshausen die Verwal-
tungsgemeinschaft Ilmmünster. 
 
 
2.2 Plangebiet 

Das Planungsgebiet befindet sich im Südwesten von Ilmmünster. 
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Es wird von Nordwesten über den Ilmrieder Kirchweg an die Dummeltshausener Straße 
angebunden. Eine weitere Anbindung im Südosten an den Pappelweg ist vorgesehen. 
Die Entfernung zur Ortsmitte über die Dummeltshausener und Riedermühler Straße beträgt 
ca. 900 m. 
 
Das Gelände fällt von Süden nach Norden bis zum Ilmrieder Kirchweg um ca. 27 m ü NN 
von ca. 472 m ü. NN auf ca. 445 m ü NN ab. 
 
Das Planungsgebiet wird derzeit landwirtschaftlich als Wiesenfläche genutzt. 
 
Im Nordwesten, Norden und Osten grenzt Wohnbebauung (Einzelhausbebauung) an. 
 
Im Südwesten und Süden grenzen landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen an. 
 

 

Abb. 1:  Luftbild vom Plangebiet (BayernAtlas, Juli 2021), mit Kennzeichnung des Plangebiets (o.M.) 

 
 

3 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Verfahren 

Zur dringenden Schaffung von Wohnraum hat sich die Gemeinde Ilmmünster entschieden, 
den vorliegenden Bebauungsplan im Verfahren nach § 13 b BauGB aufzustellen. Dies ist 
möglich, da durch die Festsetzungen des Bebauungsplans ausschließlich Wohnnutzungen 
begründet werden, sich die Flächen an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil an-
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schließen und die durch die Festsetzungen des Bebauungsplans zulässige Grundfläche 
geringer als 10.000 qm ist. Bei einer Wohngebietsausweisung von rund 16.400 m² und 
einer festgesetzten GRZ von 0,35 bzw. 0,4 wird der Schwellenwert nicht erreicht.  
 
Es wird durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer 
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Es bestehen keine An-
haltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder 
Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
 
Der Bebauungsplan wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Absatz 1 und § 10 a Absatz 1 
wird abgesehen; § 4 c ist nicht anzuwenden. 
 
 
3.2 Belange der Landes- und Regionalplanung 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern nennt für den ländlichen Raum, in dem das 
Gemeindegebiet Ilmmünster liegt, folgende zu beachtende Grundsätze: 
 
ĂDer ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass: 

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern 
und weiter entwickeln kann, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbar-
keit versorgt sind, 

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und 
- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.ñ (LEP 2013, 2.2.5 G) 

 
Zur Siedlungsstruktur gibt das Landesentwicklungskonzept neben dem Ziel ĂInnenentwick-
lung vor Außenentwicklungñ auch Grundsätze zum Flächensparen vor.  
 
Im Regionalplan der Region Ingolstadt wird Ilmmünster keine zentralörtliche Funktion 
zugewiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Abb. 2:  Auszug aus der Karte 1 ĂRaumstrukturñ des Regionalplans der Region Ingolstadt,  
i.d.F. vom 16.05.2013, ohne Maßstab) 



BEBAUUNGSPLAN "RIEDER FELD" 
GEMEINDE IMMÜNSTER, LANDKREIS PFAFFENHOFEN  BEGRÜNDUNG 

 

 

WipflerPLAN    P-NR. 3015.061 Stand: 07.12.2021 Seite 7 von 26 
 

 
Das Gemeindegebiet von Ilmmünster ist dem ländlichen Teilraum im Umfeld der großen 
Verdichtungsräume zugeordnet.  
 

- ĂDie eigenständige landschaftstypische Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur ist zu er-
halten und weiter zu entwickeln.ñ (Grundsatz A II 4 des Regionalplans 10) 

 
Folgende Grundsätze und Ziele nennt der Regionalplan zum Punkt Siedlungsstruktur und 
Siedlungsentwicklung (B III 1.1 bis 1.5): 
 

- ĂZum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von besonderer Be-
deutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und wohnbauliche Siedlungstä-
tigkeit bereitzustellen.  

- Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt ressourcen-
schonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in Anspruch zu nehmen und 
Siedlungs- und Erschließungsformen flächensparend auszuführen.  

- Vorrangig sollen die vorhandenen Siedlungsflächen innerhalb der Siedlungsgebiete 
genutzt werden.  

- Die Siedlungstätigkeit soll in allen Gemeinden in Übereinstimmung mit ihrer Größe, 
Struktur und Ausstattung in der Regel organisch erfolgen.  

- Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. (é) 
- Es ist anzustreben, dass die gewerbliche und wohnbauliche Siedlungsentwicklung 

in einem angemessenen Verhältnis stehen. (é) 
- Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbesondere am Orts-

rand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet werden.ñ 
 
Für das Gemeindegebiet Ilmmünster trifft der Regionalplan die Einstufung als Ălªndlichen 
Teilraum im Umfeld der großen Verdichtungsrªumeñ mit folgendem Grundsatz (A II 4 G): 
 

- ĂDie eigenständige landschaftstypische Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur ist zu er-
halten und weiter zu entwickeln.ñ 

 
Das Planungsgebiet liegt in keinem ausgewiesenen Vorranggebiet. Es ist an eine vorhan-
dene Siedlungseinheit angebunden. 
 
 
3.3 Flächennutzungsplan  

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Ilmmünster (genehmigt am 15.09.1998) 
stellt den planungsgegenständlichen Bereich zu großen Teilen als Bauflächen (WA ï All-
gemeines Wohngebiet) mit einer Ortsrandeingrünung nach Süden und Westen hin dar, 
lediglich ein kleiner Teilbereich im äußersten Südwesten ist als Fläche für die Landwirt-
schaft dargestellt.  
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Abb. 3: Auszug aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan 

 
Die Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechen somit nicht vollends den Darstellun-
gen des Flächennutzungsplans.  
 
Gem. den geltenden Vorschriften des § 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB kann jedoch ein Bebau-
ungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungsplans abweicht, auch aufgestellt 
werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder ergänzt ist. Die geordnete städte-
bauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird nicht beeinträchtigt; der Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Ilmmünster ist im Wege der Berichtigung anzupassen.  
 
 

4 Anlass und Ziel der Planung  

Der Gemeinde Ilmmünster liegen zahlreiche Nachfragen an Wohnbauland vor. 
Verfügbare Grundstücke innerhalb rechtskräftig ausgewiesener Baugebiete sind in 
Ilmmünster nicht vorhanden. Nachverdichtungspotentiale im bebauten Ortsbereich sollen 
vorrangig für den Bau von Wohnungen genutzt werden, stehen allerdings nicht zur Verfü-
gung. 
 
Mit der vorliegenden Planung ist daher die weitere Entwicklung der Wohnsiedlungstätigkeit 
im Anschluss an bestehende Baugebiete vorgesehen. Ziel und Zweck der Aufstellung des 
Bebauungsplans ist es, Baurecht für eine Einfamilien- bzw. Doppelhausbebauung, in An-
lehnung an die Siedlungsstruktur in der Umgebung zu schaffen. Zudem soll eine Fläche für 
Geschosswohnungsbau entwickelt werden. Mit maßvollen Regelungen soll sichergestellt 
werden, dass sich die Bebauung gestalterisch in das Ortsbild einfügt und die traditionelle 
Bauweise und Gestaltung weiterentwickelt werden kann. Auf die Herstellung einer öffentli-
chen Ortsrandeingrünung, die Offenhaltung von Anschlussmöglichkeiten zur freien Land-
schaft hin und eine flächensparsame Erschließung wird Wert gelegt. 
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5 Planerisches Konzept 

Das geplante Baugebiet ĂRieder Feldñ schließt unmittelbar an die bestehende Wohnbe-
bauung an und fügt sich hinsichtlich seiner Struktur, also der Stellung der baulichen Anla-
gen und der gewählten Dichte, in den Bestand ein. Vorgesehen ist eine Ein- und Zweifami-
lien- bzw. Doppelhausbebauung, die mit den Grundstückszuschnitten und der Gebäude-
stellung die besondere Situation eines steilen Nordhangs berücksichtigt. Der geplante Ge-
schosswohnungsbau ist im Nordosten, also am Fuß des Hanges und unmittelbar angren-
zend an Bestand, situiert, um die Einbindung in die Umgebung gewährleisten zu können.  
 
Die Gebäude sind bevorzugt im Norden der Grundstücke platziert, so dass eine Anordnung 
von Terrassen und privater Gärten nach Süden hin möglich ist. Zufahrts- und Hausein-
gangszonen sind dagegen nordseitig, oder im nördlichen Abschnitt der Ost- bzw. Westseite 
angeordnet. Die Garagen sind zur Erschließungsstraße hin orientiert und bilden mit den 
Hauptgebäuden hofähnliche Eingangszonen aus. Die Zufahrtswege und Hofflächen kön-
nen minimiert werden. Die Südausrichtung der Gebäude ermöglicht eine optimale Nutzung 
solarer Strahlungsenergie. 
 
Die Anschlussmöglichkeiten für die verkehrliche Erschließung sind im Norden und im Süd-
osten durch die vorhandenen Verkehrswege und die eigentumsrechtlichen Verhältnisse 
vorgegeben. Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Verkehrsflächen werden größere 
Steigungen in Kauf genommen.  

 

Abb. 4: Planzeichnung (Ausschnitt aktuelle Fassung, ohne Maßstab) 
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Das Wohngebiet wird mit öffentlichen Grünflächen zur Ortsrandeingrünung und mit Spiel-
bereichen gefasst bzw. ergänzt. Vorgesehen sind umfangreiche Baumpflanzungen mit po-
sitiven Auswirkungen  
 

6 Festsetzungen 

 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Als zulässige Art der baulichen Nutzung wird in allen Teilen des Plangebiets ein Allgemei-
nes Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt. Allgemeine Wohngebiete dienen 
vorwiegend dem Wohnen.  
Gem. § 1 Abs. 6 BauNVO sind die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen unzulässig, da sie den Gebietscharakter des Ortsteils in dieser Lage beein-
trächtigen würde. Das Planungsgebiet dient somit ausschließlich dem Bedarf an Wohnnut-
zungen. 
 
Die maximal zulässige Zahl der Wohneinheiten wird im Bebauungsplan geregelt, um die 
Belegungsdichte in den einzelnen Gebäuden und insbesondere in den geplanten Ge-
schosswohnungsbauten steuern zu können. Die Zahl der zulässigen Wohnungen wird auf 
2 Wohnungen je Wohngebäude (Einzel-/Doppelhaus) beschränkt. Damit ist in einer Dop-
pelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig. Damit wird der Umgebungsbebauung sowie der 
Ortsrandlage Rechnung getragen. Für den geplanten Geschosswohnungsbau (Parzelle 2) 
sind max. 8 Wohneinheiten je Wohngebäude vorgesehen.  
 
 
6.2 Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage 

Das Plangebiet ist hinsichtlich des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung und der Bau-
weise in mehrere Teilbereiche gegliedert, um angepasst an die örtliche Struktur ein diffe-
renziertes Wohnraumangebot umsetzen zu können.  
 
Als Maß der baulichen Nutzung wird eine höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 
für den Geschosswohnungsbau und die Grundstücke, die für eine Einzel- und Doppel-
hausbebauung vorgesehen sind, festgesetzt. Damit wird sichergestellt, dass auch auf den 
kleineren Parzellen alle funktional notwendigen baulichen Anlagen untergebracht werden 
können. Zugleich wird der Versiegelungsgrad gemäß der Orientierungswerte von § 17 
BauNVO begrenzt. Für die größeren Baugrundstücke mit Einfamilienhausbebauung wird 
die GRZ auf 0,35 begrenzt, um auf den vergleichsweisen größeren Bauplätzen die Flä-
chenversiegelung auf ein praktikables Maß zu begrenzen.  
 
Gem. den allgemein zulässigen Überschreitungsmöglichkeiten nach § 19 Abs. 4 BauNVO 
darf die GRZ bis zu 50% durch die Fläche von Garagen und Stellplätzen mitsamt Zufahrten 
und Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche überschritten werden. Bei der Berechnung der GRZ ist das Baugrundstück maßgeb-
lich. Die Festsetzung einer Geschossflächenzahl (GFZ) ist aus städtebaulichen Aspekten 
nicht notwendig, da zusätzlich die Geschossigkeit und die maximale Wandhöhe sowie die 
zulässige Dachneigung festgesetzt wird.  
 
Die Festsetzungen zur Höhenentwicklung der Gebäude ermöglichen, in Zusammenschau 
mit den festgesetzten Dachformen eine sowohl ortstypische, als auch zeitgemäße Bauku-
batur im Anschluss an die bestehende Bebauung in Ortsrandlage, die sich in ihrer Propor-
tionalität der Bestandsbebauung anpasst. 
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Im Plangebiet werden mindestens zwei Vollgeschosse festgesetzt, um in Bezug auf das 
Maß der Nutzung eine einheitliche, ortstypische Baustruktur zu gewährleisten. Bei sog. 
Hanghäusern, also Wohnhäusern, die aufgrund der Topographie hangabwärts (beinahe) 
vollständig aus dem natürlichen Hang hervortreten und das Kellergeschoss hochwertig 
genutzt werden kann, wird das Kellergeschoss als Vollgeschoss im Untergeschoss (U) 
angesehen. Zusätzlich zu ĂU + Iñ (Untergeschoss, ein weiteres Geschoss) darf bei diesen 
Gebäuden auch das Dachgeschoss ein weiteren Vollgeschoss werden (U+I+D). Ausge-
schlossen wird die Ausbildung des Dachgeschosses als Vollgeschoss für den Geschoss-
wohnungsbau.  
 
Die zulässige Wandhöhe (WH) wird angepasst an die zulässige Geschossigkeit gestaffelt 
festgesetzt. Sie wird bei I+D / U+I+D auf 4,50 m und bei II auf 6,50 m begrenzt.  
Die Wandhöhe ist traufseitig zu messen. Als unterer Bezugspunkt ist die Oberkante des 
Geschosses (Oberkante Rohfußboden, OK-RFB), welches hangseitig (südseitig) dem na-
türlichen Gelände nächstgelegen ist, heranzuziehen. Gemessen wird bis zum oberen Be-
zugspunkt, der sich auch dem Schnittpunkt der verlängerten Außenkante Mauerwerk mit 
der Oberkante Dachhaut ergibt.  
Aufgrund der teilweisen sehr steilen Hanglage wird ergänzend geregelt, dass die Wandhö-
he gemessen vom geplanten Gelände bis zum oberen Bezugspunkt an allen Gebäudesei-
ten 7,80 m nicht überschreiten darf.  
Bei Pultdächern wird die Wandhöhe firstseitig gemessen, vom geplanten Gelände bis zum 
oberen Bezugspunkt am First (höhergelegene Dachabschlusskante), auf 8,10 m begrenzt.  
 
Um der Hanglage bestmöglich Rechnung tragen zu können, wird die Höhenlage der Ge-
bäude für jeden Bauraum mit Festsetzung der maximal zulässigen Höhe des Geschosses, 
welches hangseitig dem natürlichen Gelände am nächstgelegen ist, separat geregelt. Die 
Angabe erfolgt in Metern über NHN (DHHN 2016). Die Höhenlage wird auf das mittig an 
das Gebäude angrenzende geplante Straßenniveau bezogen und liegt meist rund 0,3 m 
über dem Straßenniveau vor Grundstücksmitte. 
 
 
6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 

Die Bauweise ist im Bebauungsplan unterschiedlich geregelt. In Teilbereichen sind nur 
Einzelhäuser oder Einzel- und Doppelhäuser zulässig. Die Gliederung steht in Verbindung 
mit der Erschließung der Grundstücke über die Schmal- oder Längsseite. Doppelhaushälf-
ten sind profilgleich, also mit gleicher Wandhöhe und Dachneigung, zu errichten.  
 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch die Festsetzung von Baugrenzen auf den 
jeweiligen Grundstücken geregelt. Damit ist die überbaubaren Grundstücksflächen parzel-
lenweise bzw. gebäudebezogen festgesetzt, um zugleich die Höhenlage der Gebäude ge-
staffelt am Hang vorgeben zu können. Vor allem in Hangrichtung sind die Bauräume eng 
gefasst, damit die Gebäude im Grundstück so platziert sind, dass die ortsplanerische 
Struktur umgesetzt und die Höheneinstellung zur Straße und die Zufahrt zum Grundstück 
planmäßig funktionieren. Die Bauräume sind für Einzelhäusel jeweils 10 m tief und in der 
Länge häufig auf 18 m festgesetzt, wobei die Länge je nach Grundstückszuschnitt variiert. 
Der Bauraum für Grundstücke, auf denen eine Doppelhausbebauung vorgeschlagen ist, ist 
12 m tief. Der Bauraum für den Geschosswohnungsbau ist 12 m tief und 20 m lang.  
 
Mit dem Bebauungsplan werden die Abstandsflächenregelungen gem. Art 6 BayBO in der 
jeweils zum Zeitpunkt der Bauantragstellung geltenden Fassung verbindlich. Aufgrund des 
hängigen Geländes ist für Grenzgaragen jedoch abweichend von den Vorgaben der Bay-
BO eine mittlere Wandhöhe von bis 4,5 m zulässig. 
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Garagen und Nebenanlagen sind auch außerhalb der Baugrenzen zugelassen. Sie müs-
sen zum Straßenraum einen Abstand von mind. 1 m, damit die begrenzende Wand den 
Verkehrsraum nicht zu stark eingrenzt und die Verkehrssicherheit oder das Straßenbild 
negativ beeinträchtigt. In diesem Sinne ist ein mind. 5 m tiefer Stauraum vor der Garagen-
zufahrt freizuhalten, der auch nicht eingezäunt werden darf. Der Stauraum ist sickerfähig 
zu befestigen, beispielsweise mit breitfugig verlegtem Pflaster, Rasengittersteinen, Schot-
terrasen oder wassergebundener Decke o.ä. Die Größe der Garagen wird durch die Vor-
gabe einer höchstzulässigen Länge und Breite reglementiert. Um die Verschattung an der 
Nachbargrenze zu miniminieren und die Nutzung als Dachterrasse zu fördern, werden für 
Garagen Flachdächer vorgeben, die in Abhängigkeit von der vorgesehenen Nutzung in 
unterschiedlichem Maß zu begrünen sind.  
 
Ferner regelt der Bebauungsplan Flächen für Zisternen und Hausanschlüsse, die von einer 
Überbauung, beispielsweise mit Garagen oder Nebenanlagen, freizuhalten sind. Die Anla-
gen werden im Zuge der Erschließung des Baugebiets mit errichtet und an die späteren 
Grundstückseigentümer mit verkauft. Als notwendiger Teil des Entwässerungskonzepts 
des Baugebiets sind sie zu erhalten und wie geplant zu nutzen. Für die unterirdischen An-
lagen unschädlich ist die Begrünung oder auch die Befestigung der Fläche und deren Be-
fahrung.  
 
Im südwestlichen Teil des Baugebiets ist auf einer öffentlichen Grünfläche ein Bauraum für 
Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien zur Gebietsversorgung vorgesehen.  
 
 
6.4 Verkehrliche Erschließung 

Das Planungsgebiet wird von Nordwesten über den Ilmrieder Kirchweg erschlossen. Die 
innere Erschließung erfolgt wirtschaftlich und flächensparend über eine Ringstraße. 
Eine weitere Anbindung im Südosten an den Pappelweg ermöglicht eine alternative Zu- 
und Abfahrt im Sinne einer Notbefahrung.  
Erweiterungsmöglichkeiten nach Westen und Süden werden durch die Freihaltung von 
Anschlussflächen bzw. deren Festsetzung als öffentliche Grünflächen vorgesehen. 
Für die innere Erschließung ist ein verkehrsberuhigter Ausbau geplant. Nur im Bereich der 
Zufahrt zum Ilmrieder Kirchweg soll ostseitig ein Gehweg zur gesicherten Erreichbarkeit 
des öffentlichen Spielplatzes im Einmündungs- und Kurvenbereich hergestellt werden.  
 
Gegliedert wird der Straßenraum durch Pflanzgebote auf den Verkehrsflächen und Aufwei-
tungen mit Pflanzbeeten, die jeweils auf der Ostseite der hangabwärtsführenden Teilab-
schnitte der Ringstraße angeordnet sind. Die Pflanzflächen werden zusätzlich mit der Vor-
gabe, dass in diesem Bereich keine Ein- und Ausfahrten errichtet werden dürfen, gesichert.  
 
Die Abfalltonnen der Parzellen 11 und 12 sind an der Ringstraße zur Abholung bereitzu-
stellen.  
 
 
6.5 Auf Landesrecht beruhende Regelungen  

Mit den gestalterischen Festsetzungen im Bebauungsplan soll ein Beitrag zur ortsty-
pischen Gestaltung der geplanten Wohngebäude sowie zu deren Einbindung in das Orts- 
und Landschaftsbild geleistet werden. Die Gemeinde Ilmmünster legt zugleich Wert darauf, 
dass die getroffenen Festsetzungen im Vollzug gut umsetzbar und kontrollierbar sind. Indi-
viduelle, moderne Gestaltungsmöglichkeiten sollen nicht unnötig eingeschränkt werden.  
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Aufgrund der Lage am Hang und am Ortsrand wird auf eine geordnete Dachlandschaft und 
einen geordneten Umgang mit dem Gelände Wert gelegt.  
 
Der Bebauungsplan enthält Vorgaben zur Dachgestaltung, im Wesentlichen zu Dachform, -
neigung, Dachaufbauten und -einschnitte sowie zur Dachdeckung. Die Dachneigung ist in 
Abhängigkeit von der Geschossigkeit festgesetzt. Wird das Dachgeschoss ausgebaut, ist 
zur optimalen Einbindung von Dachgauben eine größere Dachneigung zu wählen. Zur Ein-
bindung der geplanten Bebauung in die Umgebungsbebauung werden gleichgeneigte Sat-
tel- und Walmdächer, bzw. Zeltdächer zugelassen. Pultdächer sind ebenfalls zulässig, so-
fern die Dachneigung mit dem Hang verläuft, d.h. die niedrigere Wandhöhe und tieferlie-
gende Traufe talseitig angeordnet ist. Die Firste der Dächer müssen in Längsrichtung ver-
laufen. Die Dachneigung ist in Abhängigkeit der Geschossigkeit der Gebäude mit 15° - 25° 
(II) bzw. 38° - 45°(I+D/U+I+D) festgesetzt. Nicht aufgeständerte Anlagen zur Gewinnung 
solarer Strahlungsenergie sind unabhängig von den Vorgaben zur Dacheindeckung zuläs-
sig. 
 
Zur Fassadengestaltung wird in den Bebauungsplan die Regelung, dass grelle Fassaden 
ausgeschlossen sind, aufgenommen. Auffällige Farbgebungen entsprechen nicht der orts-
typischen Gestaltung. Empfohlen werden zur Vermeidung von Aufheizeffekten Anstriche in 
hellen Farbtönen oder auch Holzverschalungen zur Fassadengliederung.  
 
Gemäß den Vorgaben der bayerischen Bauordnung ist die natürliche Geländeoberfläche 
soweit als möglich zu erhalten. In Hanglage sind allerdings Eingriffe in das Gelände un-
vermeidlich, sollen jedoch auf ein sinnvolles Maß begrenzt werden. Die Bauinteressenten 
können in Hanglage mit Einbindung der Gebäude in die Grundstücksfreiflächengestaltung 
und einer gestaffelten Anordnung die Grundstücksfreiflächen abwechslungsreich nutzen 
und kleinteilig modellieren. Daher dürfen die Baugrundstücke maximal bis auf das Niveau 
der angrenzenden öffentlichen Verkehrsflächen aufgefüllt oder abgegraben werden. Die 
Geländeoberfläche darf im Umfeld der Gebäude, an Zugängen und Zufahrten, bis auf die 
Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens (OK EG FFB) geführt werden. 
Böschungen werden nur mit einer Neigung von maximal 1 : 2 (Höhe : Breite) zugelassen. 
Stützmauern werden nur mit einer maximalen Ansichtshöhe von 1,2 m zugelassen, sie 
müssen zu Grundstücksgrenzen und zueinander einen Abstand von mind. 1,0 m einhalten. 
Auch am Böschungsfuß ist ein Abstand zur Nachbargrenze von mind. 1,0 m einzuhalten, 
um eine Beeinträchtigung des Nachbargrundstücks durch das Abfließen von Nieder-
schlagswasser oder das Abrutschen von Oberboden- oder Mulchmaterial zu verhindern. Es 
wird empfohlen, den Abstand zur Grundstücksgrenze und zwischen Stützmauern für eine 
Bepflanzung mit abwechslungsreichen Sträuchern und blühenden Stauden zu nutzen.  
 
Einfriedungen der Baugrundstücke sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,20 m über Ge-
lände zulässig. Es sind nur transparente und sockellose Zäune, mit einem Abstand zum 
Boden von mindestens 10 cm zulässig, um die Durchlässigkeit für Kleintiere zu gewährleis-
ten. Vollflächig geschlossene Einfriedungen, wie Mauern, Gabionen, etc., sind unzulässig. 
 
 
6.6 Grünflächen, Grünordnung 

Die im Plangebiet festgesetzten öffentlichen Grünflächen übernehmen den wesentlichen 
Beitrag zur Randeingrünung des Baugebiets.  
 
Zum Schutz des Bodens und des Wasserhaushalts sind befestigte Flächen, wie z.B. Stell-
plätze, Zufahrten, Wege etc. sickerfähig zu gestalten (z. B. durch wasserdurchlässige 
Pflastersteine, Pflastersteine mit Sicker- bzw. Rasen-fugen, Rasengitter, Schotterrasen, 
wassergebundene Decke).  
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Alle Vorgaben zur Grünordnung sind im Zuge der jeweiligen Bau- bzw. Erschließungsmaß-
nahme, spätestens jedoch in der Pflanz- bzw. Vegetationsperiode nach Nutzungsaufnah-
me der Gebäude bzw. Fertigstellung der Erschließungsmaßnahme, umzusetzen.  
 
Alle festgesetzten neu zu pflanzenden Gehölzen sind artgerecht zu pflegen, dauerhaft zu 
unterhalten und bei Abgang in der festgesetzten Mindestqualität an den gegebenen Stand-
orten spätestens in der folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 
 

Privates Grün 

Durch Sicherstellung einer angemessenen Durchgrünung wird je 300 m² angefangene pri-
vate Grundstücksfläche mind. ein Obstbaum oder heimischer Laubbaum festgesetzt (Min-
destqualität Laubbäume: Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 14-16 cm;  Mindest-
qualität Obstbäume: Halb- oder Hochstamm, 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm). 
 
Die nicht überbauten privaten Grundstücksflächen sind als wasserdurchlässige, begrünte 
Vegetationsflächen nach landschaftsgestalterischen Gesichtspunkten anzulegen und gärt-
nerisch zu unterhalten. Außer für max. 2,5 m breite Wege, max. 50 cm breite "Traufstrei-
fen" und Erschließungsflächen am Straßenraum (z.B. Garagenzufahrten) werden Schotter- 
und Kiesflächen (sog. ĂStein- oder Schottergärtenñ) nicht zugelassen. 
 
Private Grünflächen und erhaltenswerter Baumbestand werden am nördlichen Rand des 
Plangebiets zur Sicherung der steilen Ranken im Übergang zum Bestand festgesetzt. Sie 
zählen bei der Ermittlung der GRZ zum Baugrundstück, dürfen aber nicht anderweitig, z.B. 
zur Errichtung von Nebenanlagen, genutzt werden. 
 
Dem Bauantrag ist gem. Bayerischer Bauvorlagenverordnung (BayBauVorlV) ein qualifi-
zierter Freiflächengestaltungsplan mit vorgesehener Nutzung der nicht bebauten Flächen, 
dem Nachweis des Versiegelungsgrades und der Maßnahmen zur Grünordnung, insbe-
sondere die Vegetationsplanung, beizufügen.  
 

Öffentliches Grün 

Im Norden des Plangebiets ist ein öffentlicher Spielplatz vorgesehen, der überlagernd auch 
Funktionen zum Umgang mit Niederschlagswasser übernimmt. Die Grünfläche ist als Wie-
senfläche anzulegen und das Mahdgut nach jedem Schnitt vollständig zu entfernen. Damit 
wird der funktionalen Nutzung als Spielfläche Vorrang eingeräumt gegenüber einer natur-
nahen Anlage der Flächen.  
 
Die öffentlichen Grünflächen am westlichen und südlichen Ortsrand sind ökologisch hoch-
wertig als kräuterreiche Wiesenflächen anzulegen und mit Sträuchern und Bäumen zu be-
pflanzen. Die Vorgaben zur Auswahl der heimischen Saatgutmischung, zur Pflanzdichte 
und -qualität sowie das Mahdkonzept sind zu beachten. Von den Standorten für Baum-
pflanzungen in der Planzeichnung kann geringfügig abgewichen werden, um auf örtliche 
Besonderheiten oder Maßnahmen der Erschließung Rücksicht nehmen zu können. Die 
vorgegebene Anzahl an Bäumen ist mindestens einzuhalten.  
 
Am südlichen Ortsrand wird im Zuge der Erschließung eine Mulde auf der öffentlichen 
Grünfläche hergestellt, damit von den Außenbereichen wild abfließendes Wasser mit 
Schwemmmaterial die Baugrundstücke nicht belastet.  
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7 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

7.1 Bedarfsermittlung 

Demographische Entwicklung 

Durch die in § 1a Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) eingefügte Bodenschutzklausel soll dem 
sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen werden, die zusätzliche 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen soll reduziert werden. 
 
Die Gemeinde Ilmmünster kommt diesem Belang nach und weist Bauland bedarfsorientiert 
aus. Die Gemeinde geht derzeit von einem größeren Bedarf aus, der sich aus der Bevölke-
rungsentwicklung der Gemeinde und die Lage in der prosperierenden Region Ingolstadt 
zurückzuführen ist. 
 
Ein Rückblick auf die Bevölkerungsentwicklung zeigt in den letzten Jahrzehnten ein stetes 
Bevölkerungswachstum. Zur Zensus-Zählung im Mai 2011 umfasste die Bevölkerung 2.106 
Personen, Ende 2018 dann 2.267 Personen. Nach einem Bevölkerungsrückgang in den 
Jahren 2009 ï 2014 steigen die Zahlen seit 2015 (31.12.: 2.127 Personen) kontinuierlich 
an. Der Zuwachs zum Vorjahr liegt in diesem Zeitraum in einem Bereich von 0,7 bis 3,5 %. 
 

 

Abb. 5: Bevölkerungsentwicklung seit 18401 

 
Bemerkenswert ist, dass seit 1985 durchgehend die Zahl der Lebendgeborenen die Zahl 
der Gestorbenen übersteigt und die Gemeinde damit auch ohne Zuzug eine positive Be-
völkerungsentwicklung verzeichnen kann. Der jährlich stark schwankende Geburtenüber-
hang liegt zwischen 4 und 18 Personen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist seit 
2013 in etwa (Ădennoch nurñ) konstant, da das positive Wanderungssaldo die natürliche 
Bevölkerungsbewegung weit überschreitet und damit die Veränderung der Altersstruktur 
dominiert.  
 
Das Landesamt für Statistik geht für den Landkreis Pfaffenhofen von einem Bevölkerungs-
wachstum bis 2038 gegenüber 2018 von 7,5% oder mehr aus. Der Landkreis liegt damit in 
der Kategorie Ăstark zunehmendñ. Die Entwicklung liegt damit über dem Durchschnitt des 
Regierungsbezirks Oberbayern und deutlich über der Entwicklung Bayerns. Während die 
Bevölkerungsentwicklung in den Altersgruppen der Kinder und Jugendlichen stagniert oder 
sogar rückläufig ist, nehmen die Bevölkerungsgruppen der Älteren bis 2030 stark zu. Da-
nach ist nur noch bei den Hochbetagten (über 75 Jahre) ein deutliches Wachstum erkenn-
bar. 

 

 
1  Bayerisches Landesamt für Statistik, Statistik kommunal 2019, hrsg. Im März 2020 
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Für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Ilmmünster prognostiziert das Landesamt für 
Statistik2 einen Bevölkerungsanstieg bis 2028 auf 2.370, bis 2031 auf 2.410 Personen. In 
den kommenden 10 Jahren, in der Zeit von 2018 bis 2028 steigt die Bevölkerungsanzahl 
damit um 103 Personen. 
 

 

 

Abb. 6: Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Oberbayerns3 

 

Ilmmünster liegt damit in der Kategorie der Gemeinden, die von einem Bevölkerungs-
wachstum von 10 % oder mehr als ausgehen können. Mit der enorm wachsenden Bevölke-
rungszahl steigt die Nachfrage an Wohnraum. Die o. g. Hochrechnung des bayerischen 
Landesamtes entspricht einem Wachstum von 10 %; die Prognose Ă... oder mehrñ wird 
nicht weiter berücksichtigt. Die Gemeinde geht davon aus, dass über den Betrachtungsho-
rizont hinaus keine Trendumkehr zu verzeichnen sein wird und sich die Bevölkerungsent-
wicklung im Bereich von Ă10 % oder mehrñ einstellen wird.  
 
Aus der Anzahl von 1.007 Wohnungen im Gemeindegebiet (Stand: 31.12.2018) bei einer 
Einwohnerzahl von 2.267 errechnet sich eine durchschnittliche Belegungsdichte von 2,25 
E/Wo. Zeitgleich ist bereits seit einigen Jahren eine allgemeine Abnahme der Haushalts-
größe zu beobachten, d.h. der Anteil von 1- oder 2-Personenhaushalten nimmt zu, wäh-
rend der Anteil an großen Haushalten von mehr als 3 Personen abnimmt. Daher werden 
für die gleiche Anzahl Personen mehr Wohnungen benötigt. Der Wohnflächenbedarf pro 
Kopf steigt. Für die Gemeinde liegen dazu keinen spezifischen Daten vor, daher wird von 
einer plausibel angenommenen Haushaltsgröße von 2,1 E/Wo ausgegangen. 
 
Um für den hochgerechneten Bevölkerungszuwachs von 103 Personen im Zeitraum von 
2018 bis 2028 Wohnraum bereit stellen zu können, werden demnach ca. 50 Wohneinhei-
ten benötigt.  
 

Wohnungsmarkt 

Unabhängig vom demographischen Bedarf, der sich aus den statistischen Zahlen ermitteln 
lässt, beobachtet die Gemeinde den Wohnungsmarkt, seit einiger Zeit die bei der Gemein-

 

 
2  Bayerisches Landesamt für Statistik, Demographie-Spiegel für Bayern bis 2031 
3  Bayerisches Landesamt für Statistik, Demographie-Spiegel für Bayern bis 2031,  

Ausschnitt südlich Ingolstadt, mit ergänzter Beschriftung 
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deverwaltung eingehenden Anfragen nach Wohnbaugrundstücken. Seit Ende April wurden 
insgesamt 20 Anfragen dokumentiert; hochgerechnet auf das gesamte Jahr ergibt sich eine 
Anfrage von rund 70 Anfragen. Die Gemeinde geht von einer zunehmenden Tendenz aus, 
wenn die Möglichkeit der Vormerkung und die anstehende Realisierung des Baugebiets 
Rieder Feld lokal bekannt wird.  
Da die Anfragen nicht positiv behandelt werden können, stellt sich die Situation in der Ge-
meinde als äußerst unbefriedigend dar. Auf dem Immobilienmarkt sind keine Angebote 
vorhanden, so dass die vereinzelten Verkaufsangebote sehr überteuert verkauft werden 
können. Die Bodenpreise sind enorm angestiegen und die Gemeinde möchte mit der Aus-
weisung von Bauland ein Angebot bereitstellen, dass zu einer Stabilisierung der Preisent-
wicklung beiträgt. Mit der Ausweisung von Bauland leistet die Gemeinde einen Beitrag zur 
Regulierung des angespannten Wohnungsmarktes. 
 
Insgesamt betrachtet ist die Ausweisung des Baugebiets an einer nachhaltigen Siedlungs-
entwicklung ausgerichtet.  
 
7.2 Vorhandene Potenziale der Innenentwicklung 

Die Gemeinde besitzt selbst keine Grundstücke für eine wohnbauliche Entwicklung im In-
nenbereich. Die vorhandenen Baulücken befinden sich alle im Privatbesitz und unterliegen 
damit nicht mehr den Steuerungs- oder Vergabemöglichkeiten der Gemeinde. Die Ge-
meinde verfügt über ein Baulückenkataster, das regelmäßig, zuletzt in 2018, fortgeschrie-
ben wird. In diesem Zusammenhang befragt die Gemeinde die Eigentümer und versucht 
damit einen Beitrag zur Aktivierung der Baulücken oder gering genutzten Grundstücke zu 
leisten. Die Eigentümer werden turnusgemäß alle 5 Jahre angeschrieben und die Daten 
aktualisiert, somit das nächste Mal 2023. 
 
Mit Stand 01.07.2021 sind gemäß aktualisiertem Bauflächenkataster 84 unbebaute Bau-
grundstücke im Gemeindebereich Ilmmünster vorhanden. 4 Grundstücke stehen gemäß 
Rückmeldung der Eigentümer (Stand 2018) zum Verkauf, für 9 Grundstücke gibt es eine 
Baugenehmigung oder zumindest eine Bauabsicht. 12 Eigentümer haben sich noch nicht 
zurückgemeldet bzw. wurden noch nicht angeschrieben, da die Grundstücke 2018 noch 
nicht als Baugrundstücke eingestuft waren. Alle anderen Grundstücke werden bevorratet 
und stehen die nächsten Jahre dem allgemeinen Wohnungsmarkt nicht zur Verfügung. 
Zusammenfassend kann bei 12 % der Baulücken (10 Bauplätze) eine bauliche Entwicklung 
erwartet werden.  
 
Zuletzt hat die Gemeinde das Baugebiet ĂHettenshausener Feldñ mit Satzungsbeschluss 
des Bebauungsplans in 2017 entwickelt. Nach Erschließung läuft aktuell die Bebauung der 
Parzellen, aktuell wurde für 4 Bauplätze noch kein Bauantrag eingereicht. Die Grundstücke 
befinden sich in Privatbesitz und es ist davon auszugehen, dass sie ebenfalls zeitnah be-
baut werden. Sie wurden vorerst in das gemeindliche Baulückenkataster aufgenommen. 
Zudem unterstützt die Gemeinde durch kleinere Bebauungsplanänderungen oder Satzun-
gen die Nachverdichtung oder ortsabrundende Einzelbauvorhaben.  
 
Für das Baugebiet ĂRieder Feldñ ist die Gemeinde bestrebt, über ein Baugebot für alle 
Grundstücke die Grundstücksverwertung in einem angemessenen Zeitraum sicher zu stel-
len. Sollte der Bauplatz nicht innerhalb des vertraglich geregelten Zeitraums bebaut sein 
bzw. kein Antrag vorliegen, fällt es an die Gemeinde zurück und kann erneut Interessierten 
mit dringendem Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Zudem möchte die Gemeinde über 
ein Auswahlverfahren für den Teil der Bauplätze, die nach Umlegung von der Gemeinde 
abgegeben werden, gewährleisten, dass der dringende Bedarf der ortsansässigen Bevöl-
kerung gedeckt wird.  
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Zusammengefasst kann damit festgestellt werden, dass in der Gemeinde Ilmmünster nur 
sehr geringe Potentiale zur Innenentwicklung zur Verfügung stehen, die den Bedarf nicht 
decken können.  
 
7.3 Standort- und Planungsalternativen 

Beim Baugebiet ĂRieder Feldñ handelt es sich um einen Teil einer langjährig im Flächen-
nutzungsplan vorbereitete Entwicklungsfläche. Die übrigen Wohnbauflächenerweiterungen 
hat die Gemeinde kontinuierlich seit Aufstellung des Flächennutzungsplans entwickelt. 
Ausgenommen der Erweiterung des Rieder Feldes in Richtung Westen sieht der Flächen-
nutzungsplan keine alternativen Entwicklungsmöglichkeiten vor. Zudem kann die Gemein-
de über einen teilweisen Zwischenerwerb und ein Vergabemodell die zeitnahe Verwertung 
der Flächen sichern, so dass die Gemeinde die Entwicklung des Rieder Felds voranbrin-
gen möchte.  
 
Im Zuge des Planungs- und Abwägungsprozesses wurden flächensparende Siedlungs- 
und Erschließungsformen geprüft. Die gewählte ringförmige Erschließung und die direkte 
Anbindung an die vorhandene Infrastruktur tragen zu einer Minimierung der Flächeninan-
spruchnahme bei. Aufgrund der steilen Nordhanglage konnten verdichtete Wohnformen 
nur eingeschränkt untergebracht werden. Verdichtungsansätze bestehen durch die Aus-
weisung von Doppelhausgrundstücken und einen in das Ortsbild integrierten Geschoss-
wohnungsbaus, der sich in die vorhandene Siedlungsstruktur einfügt. Siedlungsstrukturell 
fügt sich das Baugebiet nahtlos an und entspricht der in der Gemeinde dokumentierten 
Nachfrage an Wohnbaugrundstücken der ortsansässigen (Gemeindegebiet, Nachbarge-
meinden) Bevölkerung. Die Randeingrünung ist aufgrund der Einsehbarkeit am Hang und 
der Ortsrandlage unbedingt notwendig. Die Gemeinde Ilmmünster stellt damit in der Abwä-
gung den Grundsatz der Landesplanung zu einer stärkeren Verdichtung zurück hinter orts-
planerischen Gesichtspunkten im ländlichen Raum. Die Entwicklung von Geschosswoh-
nungsbauten soll im Rahmen von Nachverdichtungen im Ortszentrum verstärkt verfolgt 
werden. 
 
Ein Teil des ermittelten Wohnungsbedarfs kann im Baugebiet ĂRieder Feldñ gedeckt wer-
den. Bei einer Aufsiedelung ab Sommer 2024 und einer verteilten Errichtung der rund 40 
Wohneinheiten über 8 Jahre hinweg können durchschnittlich 5 Wohneinheiten pro Jahr, 
also im Betrachtungszeitraum rund 20 Wohneinheiten, entstehen. 
 
7.4 Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen 

Mit der Baulandausweisung im bisherigen Außenbereich geht der Verlust landwirtschaftli-
cher Ackerfläche einher, die schon seit vielen Jahren im Flächennutzungsplan vorbereitet 
war. Betroffen sind im nördlichen Teil des Plangebiets Böden mit mittlerer, im südlichen 
Teil mit hoher natürlicher Ertragsfähigkeit. Die Ackerzahlen im Plangebiet liegen zwischen 
42 und 58 im Bereich der durchschnittlichen Ackerzahl im Landkreis Pfaffenhofen. Auf-
grund mangelnder Standortalternativen und des dringenden Bedarfs an Wohnraum wird 
der Belang der Landwirtschaft zum Erhalt der hochwertigen Ackerflächen in der Abwägung 
zurückgestellt.  
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8 Belange des Umweltschutzes 

8.1 Belange des Natur- und Artenschutzes 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt.  
Entsprechend der geltenden Vorschriften des vereinfachten Verfahrens wird von einer 
Umweltprüfung und einem Umweltbericht abgesehen (§ 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB).  
 
In der Artenschutzkartierung sind keine Funde im direkten Geltungsbereich und seiner 
Umgebung verzeichnet (vgl. TK 7535 Allershausen, TK 7534 Petershausen).  
 
Am 25.10.2018 wurde eine Ortsbegehung zur Einschätzung des möglichen Lebensraum-
potentials durchgeführt. Die Umsetzung der vorliegenden Planung hat den Verlust von 
landwirtschaftlich genutzten Flächen zur Folge, welche insgesamt betrachtet eine geringe 
Bedeutung für den Naturhaushalt haben. Die Bebauung sowie die neuen Verkehrsflächen 
führen zu einer dauerhaften Versiegelung von Flächen; Boden und Wasserhaushalt wer-
den dadurch beeinträchtigt. Die geplanten privaten Verkehrsflächen und baulichen Anlagen 
führen zu einer Veränderung des Orts- und Landschaftsbildes. Durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan wird der Eingriff so gering wie möglich gehalten.  
 
Da im Geltungsbereich jedoch sowohl zu rodender Gehölzbestand vorhanden ist, als auch 
auf der Tatsache beruhend, dass auch auf Flächen mit intensiver landwirtschaftlicher Nut-
zung ein Vorkommen bodenbrütender Vogelarten nicht pauschal auszuschließen ist, sind 
zur Vermeidung des artenschutzrechtlichen Tötungs- und Störungsverbots nachfolgende 
Maßnahmen erforderlich: 

- Rückschnitte oder Rodungen von Gehölzen sind nur im Zeitraum zwischen 01.10. 
und 28./ 29.02. zulässig (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG) 

- Die Baufeldfreimachung (insbesondere Oberbodenabtragungen) zur Erschließung 
von Verkehrsflächen und Baufeldern erfolgt außerhalb der Brutzeit bodenbrütender 
Vogelarten, also nur im Zeitraum zwischen 15.09. und 15.03. 

 
Aufgrund des naturräumlichen Ausgangszustandes (steiles Gelände, intensiv genutztes 
Grünland windexponiert) des Planungsgebiets sowie der angrenzenden Bebauung ist von 
keiner Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten besonders geschützter Ar-
ten auszugehen. Somit kommt es zu keinem Verstoß gegen das Artenschutzrecht nach § 
44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG. Das Bauvorhaben ist für den Artenschutz unbedenklich. 
Zudem werden weitere Bäume gepflanzt, wodurch sich der Lebensraum für Vögel erwei-
tert.  
 
Durch die Planung sind - zusammenfassend betrachtet ï keine erheblich nachteiligen Um-
weltauswirkungen zu erwarten.  
 
Gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, welche durch die Aufstellung dieses Be-
bauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der pla-
nerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig. Ein naturschutzrechtlicher Ausgleich ist 
daher grundsätzlich nicht erforderlich.  
 
 
8.2 Klimaschutz und Klimaanpassung 

Durch die in § 1 a Abs. 5 BauGB eingefügte Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz bei 
der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung verstärkt berücksichtigt werden. Dem-
nach soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Kli-
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mawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel 
dienen, Rechnung getragen werden.  
Wichtige Handlungsfelder sind die Anpassung an zukünftige klimawandelbedingte Extrem-
wetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die Verringerung des CO2 - 
Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch Vegetation.  
Die nachfolgende Tabelle fasst die Planungsziele mit klimabezogenen Aspekten als Er-
gebnis der Abwägung zusammen: 
 
Maßnahmen zur Anpassung an den 
Klimawandel 

Berücksichtigung durch 

Hitzebelastung  
(z.B. Baumaterialien, Topografie, Be-
bauungsstruktur, vorherrschende Wet-
terlagen, Freiflächen ohne Emissionen, 
Gewässer, Grünflächen mit niedriger 
Vegetation, an Hitze angepasste Fahr-
bahnbeläge) 

¶ Lage am Ortsrand Ą keine Überhitzung der 
Siedungsfläche 

¶ Austausch von Kaltluft mit der westlich und süd-
lich gelegenen freien Feldflur durch öffentliche 
Grünflächen (Eingrünung), lockere Baustruktur, 
damit Vermeidung von Stauwirkungen und Er-
halt der Durchlässigkeit für Luftströmungen 

¶ Gehölzpflanzungen mit ausgleichender Wirkung 
für das Kleinklima  

 

Extreme Niederschläge  
(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infra-
struktur, Retentionsflächen, Anpassung 
der Kanalisation, Sicherung privater und 
öffentlicher Gebäude, Beseitigung von 
Abflusshindernissen, Bodenschutz, 
Hochwasserschutz) 
 

¶ Lage außerhalb wassersensibler Bereiche 

¶ Trennkanalisation  

¶ Verwendung versickerungsfähiger Beläge 

¶ Zusätzliche Bereiche zur Versickerung 

Trockenheit  
(z.B. Versiegelung, Kapazität der Infra-
struktur, Retentionsflächen, Anpassung 
der Kanalisation, Sicherung privater und 
öffentlicher Gebäude, Beseitigung von 
Abflusshindernissen, Bodenschutz, 
Hochwasserschutz) 

¶ Minderung des Versiegelungsgrades durch 
Festsetzung durchlässiger Beläge für Stellplät-
ze, so dass möglichst viel Niederschlagswasser 
im natürlichen Kreislauf verbleibt, 

¶ Möglichkeit zur Brauchwassernutzung  
 

Maßnahmen, die dem Klimawandel 
entgegenwirken (Klimaschutz) 

Berücksichtigung durch 

Energieeinsparung/ Nutzung regenerati-
ver Energien  
(z.B. Wärmedämmung, Nutzung erneu-
erbarer Energien, installierbare erneuer-
bare Energieanlagen, Anschluss an 
Fernwärmenetz, Verbesserung der Ver-
kehrssituation, Anbindung an ÖPNV, 
Radwegenetz) 
 

¶ Zulässigkeit von Solar- oder Photovoltaikmodu-
len auf Dachflächen, 

¶ Ausrichtung der Gebäude nach Süden zur Nut-
zung solarer Strahlungsenergie 

¶ Festsetzung flexibler Dachneigungen und 
Dachformen zur individuell optimierten Ausnut-
zung solarer Strahlungsenergie  

 
 

9 Sonstige Belange 

9.1 Denkmalschutz 

Baudenkmäler, Ensembles oder landschaftsbildprägende Denkmäler befinden sich nicht im 
Plangebiet oder in unmittelbarer Nähe.  
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Nach bisherigem Kenntnisstand befinden sich keine Bodendenkmäler unmittelbar im Pla-
nungsgebiet. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an 
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde 
gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. 
 
Ein Antrag auf Oberbodenabtrag wurde im Rahmen der Erschließungsplanung bei der zu-
ständigen Fachstelle bereits frühzeitig eingereicht.  
 
 
9.2 Immissionsschutz 

Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes Nr. 26 der Gemeinde llmmünster. Die geplante Nutzungsart ist mit be-
nachbarten Nutzungen verträglich. Störende Wirkungen sind nicht zu erwarten. Gesunde 
Wohnverhältnisse werden durch die Planung hergestellt. 
 
Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Flächen mit den üblichen Lärm-, Staub- und Geruchsimmissionen 
auch nachts und an Wochenenden zu rechnen. Von dem im Westen gelegenen landwirt-
schaftlichen Betrieb sind Ge-ruchsimmissionen aus der Tierhaltung zu erwarten und zu 
dulden. 
 
 
9.3 Baugrundverhältnisse 

Baugrund 

Durch eine Baugrunduntersuchung (s. Anlage) wurde vorab der Baugrund erkundet. Es 
wurden 5 Kleinbohrungen und 4 schwere Rammsondierungen am 12.02. und 20.02.2019 
durchgeführt.  
In den Aufschlüssen wurde eine Oberbodenschicht mit einer Mächtigkeit von ca. 0,40 m 
festgestellt. Darunter stehen zunächst Hanglehme mit Mächtigkeiten zwischen 0,3 m und 
maximal 1,2 m an. Bis zur Endteufe folgen Sande und Schluffe.  
Zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Bodens ist unter den Verkehrsflächen ein Boden-
austausch erforderlich. Kanalleitungen sind aufgrund der schluffigen / lehmigen Schichten 
entsprechend zu betten.  
Im Zufahrtsbereich wurde eine Auffüllung von ca. 1,1 m erbohrt. Diese weist in den obers-
ten 10 cm Ziegelreste auf. Die Auffüllung in ILR-1 wurde durch 2 Einzelproben auf Schad-
stoffe untersucht. Aufgrund der chemischen Eigenschaften ist das Probematerial als Z0-
Material einzustufen. Aufgrund des hohen Anteils an Fremdbeimengungen sind die oberen 
10 cm der Auffüllung allerdings als Z1.1-Material einzuordnen. 
 

Versickerungsfähigkeit, Grund- und Schichtwasser 

Die Versickerungsfähigkeit wurde mittels Sieblinienauswertung bestimmt. Eine Versicke-
rung von Niederschlagswasser ist demzufolge in tieferen Sanden und Schluffen nur in sehr 
geringem Umfang möglich.  
Ein Grundwasserspiegel wurde in den Bohrungen nicht aufgeschlossen. Lediglich  
in Bohrung IRL-5 wurde bei 2m Tiefe Schichtwasser festgestellt.  
Austreten von Schichtwasser während der Erschließungsarbeiten kann nicht ausgeschlos-
sen werden.  
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Kampfmittel 

Zur Klärung der potenziellen Gefährdung durch Kampfmittel liegt eine Luftbildauswertung 
vor (PD Bohr- und Sondiergesellschaft, PD18206 LBA, vom 09.01.2019). Aufgrund des 
Befundes wird das Untersuchungsgebiet in Kategorie 1 der baufachlichen Richtlinien zur 
Kampfmittelräumung eingestuft. Der Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt. Außer 
einer Dokumentation besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
Die Einordnung in Kategorie 1 stellt keine kampfmitteltechnische Freigabe dar. Das Vor-
handensein von luftbildsichtig nicht identifizierbaren Kampfmitteln (bspw. im Rahmen der 
Truppenbewegungen zurückgelassene Infanteriemunition, wilde Munitionsvergrabungen) 
kann nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Werden im Zuge von Bauarbeiten 
Kampfmittel im Baufeld aufgefunden, muss eine Neubewertung der Kampfmittelsituation 
vorgenommen werden.  
 

Bodenschutz, Altlasten 

lm Geltungsbereich des Bebauungsplans sind aus der derzeit vorhandenen Aktenlage kei-
ne Altablagerungen bzw. Altlastenverdachtsflächen oder sonstige schädliche Bodenverun-
reinigungen bekannt. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Altlastenverdachtsflächen bzw. 
ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung bekannt 
sein bzw. werden, ist das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt und das Landratsamt Pfaffenh-
ofen zu informieren. In Absprache mit den Behörden sind diese Flächen dann mit geeigne-
ten Methoden zu erkunden und zu untersuchen und für die weiter Bauabwicklung geeigne-
te Maßnahmen festzulegen. 
 
 

10 Ver- und Entsorgung 

Die geplanten Bauvorhaben können an die bereits vorhandene technische Infrastruktur 
angeschlossen werden. Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem. 
 
Das notwendige Kanal- und Leitungsnetz sowie weitere Sparten können in den öffentlichen 
Verkehrsflächen untergebracht werden. Davon ausgenommen ist aufgrund der Hanglage 
an nördlichen Rand des Plangebiets ein Leitungsrecht für die Parzellen 1 und 2 notwendig, 
das im Bebauungsplan gekennzeichnet ist. Die dingliche Sicherung ist im Grundbuch zu 
vollziehen.  
 
 
10.1 Wasserversorgung 

Die Trink- und Brauchwasserversorgung der Gemeinde Ilmmünster wird aktuell verbessert. 
Die technische Betriebsführung liegt beim Wasserzweckverband Paunzhausen.  
 
Eine Anbindung des Baugebiets ist sowohl im Ilmrieder Kirchweg als auch im Pappelweg 
vorgesehen. Aufgrund der Hanglage sind die Druckverhältnisse im öffentlichen Leitungs-
netz nicht ausreichend. Mit der Neuerrichtung eines Hochbehälters zur Versorgung der 
Gemeinden Ilmmünster und Hettenshausen wird eine wesentliche Verbesserung der 
Trinkwasserversorgung erreicht.  
 
Die Inbetriebnahme des Hochbehälters muss vor Aufsiedelung des Baugebiets erfolgen. 
Sie ist aktuell für Ende 2023 geplant.  
 
Mit Inbetriebnahme des Hochbehälters kann eine ausreichende Löschwasserversorgung 
aus dem öffentlichen Trinkwasserversorgungsnetz bereitgestellt werden. Sollte es zu zeitli-
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chen Verschiebungen kommen, muss die Gemeinde die Löschwasserversorgung über an-
dere geeignete Anschlusspunkte im Umkreis oder andere geeignete Maßnahmen gewähr-
leisten.  
 
 
10.2 Abwasserentsorgung 

Das Schmutzwasser der Privatflächen wird über einen neu geplanten Schmutzwasserkanal 
an die bestehende Mischwasserkanalisation von Ilmmünster angeschlossen. Der 
Schmutzwasserkanal wird an den bestehenden Mischwasserkanal im Ilmrieder Kirchweg 
angeschlossen und von dort über das öffentliche Netz der Kläranlage zugeleitet. Das 
Schmutzwasser wird in der Kläranlage Pfaffenhofen biologisch gereinigt. Die vereinbarten 
Kapazitäten für die Schmutzwasserableitung aus der Gemeinde Ilmmünster zur Kläranlage 
Pfaffenhofen wurden im Rahmen der Planungen bereits geklärt. Eine ausreichende Auf-
nahmefähigkeit für das neue Baugebiet ist sichergestellt. 
 

Die häuslichen Abwässer werden über die Revisionsschächte an den Schmutzwasserkanal 
abgegeben. Der geplante Schmutzwasserkanal DN 250 im Baugebiet entwässert im Frei-
spiegel. 

 

 

10.3 Umgang mit Niederschlagswasser 

Es wird empfohlen, das auf den privaten Grundstücksflächen inkl. Dach- und Hofflächen 
anfallende Niederschlagswasser als Brauchwasser zu nutzen, um den allgemeinen Was-
serverbrauch zu reduzieren. Es bestehen technisch ausgereifte Möglichkeiten, Brauchwas-
ser zur Toilettenreinigung, zum Waschen oder für die Bewässerung der Hausgärten einzu-
setzen.  
 
Aufgrund der vorhandenen Bodenverhältnisse (s.o.) ist eine Versickerung des Nieder-
schlagswassers nicht möglich. Das Niederschlagswasser von den privaten Grundstücksflä-
chen wird daher in einer Regenwasser-Zisterne mit ca. 9 m³ Speichervolumen gesammelt, 
die im Rahmen der Erschließung auf jedem Grundstück eingebaut wird. Neben dem Rück-
haltevolumen ist in den Zisternen ein Speichervolumen zur Brauchwassernutzung vorhan-
den. Über eine Schwimmerdrossel (ca. 0,30 l/s) wird das Wasser gedrosselt an den Re-
genwasserkanal abgeleitet. Rückstauverschluss und Anschlussmöglichkeit zur Brauch-
wassernutzung werden vorgesehen.  

Das Niederschlagswasser von den Verkehrsflächen wird über Straßeneinläufe gefasst und 
ebenfalls dem Regenwasserkanal zugeführt. Der Regenwasserkanal mündet im Norden 
des Plangebiets in eine Regenrückhalterigole, die auf der Grünfläche ĂSpielplatzñ unterir-
disch angelegt wird. Dazu wird ein rund 8 m x 12 m großes Feld mit Kunststoffrigolen und 
Ummantelung errichtet. Über einen Drosselschacht (mit Notüberlauf, Qdr 20 l/s) wird das 
Niederschlagswasser abgeleitet. Der gedrosselte Abfluss wird mit einem neuen Regen-
wasserkanal im Ilmrieder Kirchweg und der Dummeltshausener Straße bis zur Schäffler-
straße geführt. Dort mündet der Kanal in eine Verrohrung des Dummeltshausener Bachs 
als Vorfluter. 

 

Das Konzept zum Umgang mit Niederschlagswasser ist mit dem Wasserwirtschaftsamt 
abgestimmt und wird im Rahmen der Erschließungsplanung weiter ausgearbeitet. Die not-
wendige wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Niederschlagswassers wird im 
Rahmen der Erschließungsplanung rechtzeitig beantragt.   
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10.4 Wärmeversorgung, sonstige Sparten 

Die Gemeinde Ilmmünster hat die Möglichkeit geprüft, das Baugebiet über ein Blockheiz-
kraftwerk, das mit Holzhackschnitzeln/-pellets betrieben wird, zu versorgen. Die Machbar-
keitsprüfung hat gezeigt, dass diese Art der Wärmeversorgung wirtschaftlich ist, sofern alle 
Parzellen an das System angeschlossen werden. Die CO2 ï Bilanz der Hackschnitzelhei-
zung ist deutlich besser als bei sonstigen Heizungsarten (Strom-Wärmepumpe, Erdgas, 
Heizöl).  
Die Erschließung erfolgt durch eine Leitungsverlegung der Gemeinde. Der Betreiber des 
BHKW wird voraussichtlich durch eine Ausschreibung ermittelt. Der sog. Contractor liefert 
die Wärme an die Gemeinde, die wiederum dann mit den einzelnen Haushalten abrechnet. 
Die Wirtschaftlichkeit wird mit einer Anschlusspflicht, die per Satzung geregelt wird, her-
stellt. Die Gemeinde gewichtet hier die Belange des kommunalen Klimaschutzes höher als 
die freie Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Energieart der einzelnen Grundstückseigentümer 
und kann dabei wirtschaftliche Nachteile ausschließen.  
Eine mögliche Fläche zur Unterbringung der zentralen Anlage auf einer öffentlichen Grün-
fläche im westlichen Teil des Baugebiets ist im Bebauungsplan vorgesehen.  
 
Das Baugebiet soll durch Sparten der Stromversorgung (Bayernwerk) und Telekommunika-
tion (Telekom) erschlossen werden. Durch den Stromversorger besteht im Baugebiet Flä-
chenbedarf für eine Trafostation, der auf der Grünfläche ĂSpielplatzñ zur Verfügung gestellt 
werden kann.  
 
Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.  
 
 

11 Flächenbilanz 

Geltungsbereich     ca. 23.000 m² 
Nettobauland      ca. 16.400 m²  
Straßenfläche     ca.   4.200 m² 
Öffentl. Grün      ca.   2.400 m² 
 
 
Das Nettobauland ist aufgeteilt in 24 Parzellen, von denen wiederum 5 aufgeteilt sind in 
zwei Parzellen a und b zur Errichtung von Doppelhäusern. Parzelle 2 ist für den Ge-
schosswohnungsbau vorgesehen. Zwei randliche Bauflächen im Norden und Nordosten 
werden ergänzend angrenzenden Baugrundstücken im Bestand zugeordnet.  
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Abb. 7: Parzellierungsvorschlag mit Grundstücksgrößen 

12 Umsetzung und Auswirkungen der Planung 

Mit dem Bebauungsplan wird Baurecht für rund 18 Einfamilienhäuser (max. 2 Wohneinhei-
ten), 10 Doppelhaushälften (max. 1 Wohneinheit) und einem Mehrfamilienhaus mit max. 8 
Wohneinheiten geschaffen. Damit entstehen bei einer Annahme von 1,3 Wohneinheiten in 
den Einzelhäusern rund 23 WE und im Baugebiet insgesamt rund 40 WE.  
Bei einer durchschnittlichen Belegung der Wohnungen mit 2,3 Personen / Haushalt wird 
mit der Ausweisung des Baugebiets ĂRieder Feldñ Wohnraum für etwas mehr als 90 Per-
sonen geschaffen.  
 


